
also, wie war das mit der Befehls-
kette? Wem gehorchten die
Kämpfer der Hutu-Miliz, die Dör-

fer im Ostkongo plünderten und nieder-
brannten, frauen vergewaltigten, Männer
massakrierten? War es wirklich der 50-
jährige Wirtschaftswissenschaftler auf der
anklagebank? 

Dr. ignace Murwanashyaka soll ein
Kriegsverbrecher sein. Der Ex-Präsident
der „Demokratischen Kräfte zur Befreiung
ruandas“ (fDLr) lebt seit 24 jahren in
Baden-Württemberg, er sieht sich als Exil-
politiker einer legitimen Partei in einem
Bürgerkrieg. Doch die Bundesanwaltschaft
beschuldigt ihn, von Mannheim aus terr-
ortruppen befehligt zu haben. und darum
befasst sich das Stuttgarter Oberlandes -
gericht mit Verbrechen im zentralafrika-
nischen urwald. 

Laut anklage hat der ruander als füh-
rer der fDLr im jahr 2009 Gräueltaten
seiner truppen gegen die zivilbevölke-
rung nicht verhindert. Nach dem Völker-

strafgesetzbuch hätte er sich damit Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen schuldig gemacht; dar -
auf steht lebenslange freiheitsstrafe. 

aus ruanda transportiert das Bundes-
kriminalamt zeugen wie Samuel B. her-
bei, der einst Offizier der fDLr war. Er
soll den deutschen robenträgern im Saal
einen Einblick in die Befehlsstrukturen
der Kampftruppe geben. Es sind wohl
auftritte wie dieser, die die Stuttgarter
richter nach 175 Verhandlungstagen dazu
brachten, erstmals ihre zweifel an der
anklage auszudrücken.

Murwanashyaka sei der Präsident ge-
wesen, erklärt B., der an einer Militär-
hochschule studiert hat. formal war der
Präsident der Oberbefehlshaber, aber das
reicht nicht, um ihn schuldig zu sprechen.
Das Gericht will herausfinden, ob er un-
ter anderem für das Massaker im Dorf
Busurungi verantwortlich war. fDLr-
Kämpfer sollen dort am 10. Mai 2009
mehr als 90 Menschen niedergemetzelt

haben. Der zeuge Samuel B. weiß von
niedergebrannten und geplünderten Häu-
sern zu berichten, von geschändeten frau-
en, von folter und Mord. im internen re-
gelwerk der fDLr hätten darauf schwere
Strafen gestanden, doch die regeln seien
nicht immer befolgt worden. 

und der Präsident? 
Man habe ihn über diese Kampfeinsät-

ze nicht informiert, sagt Samuel B. Die
tatsächliche Befehlsgewalt hätten nicht
die politischen führer in Deutschland be-
sessen, sondern die Militärs vor Ort. „Der
sitzt in Europa, isst beschmiertes Brot mit
Mayonnaise und hat keine ahnung, wie
wir hier leben“, so habe der Oberkom-
mandierende im Kongo über den Präsi-
denten gesprochen. 

Ein ernüchternder Moment, wie es
schon viele gab in diesem Verfahren. Es
ist das erste nach dem deutschen Völker-
strafgesetzbuch. Ein Signal sollte nach
dem Willen des Gesetzgebers davon aus-
gehen: Kein Kriegsverbrecher soll sich
hier sicher fühlen – nicht nur die inter-
nationalen Strafgerichtshöfe können
Weltgerechtigkeit schaffen, sondern auch
deutsche Gerichte. 

Doch lässt sich mit den Mitteln der
deutschen Strafprozessordnung die
Wahrheit über taten zutage fördern, die
tausende Kilometer entfernt begangen
wurden, in einem der blutigsten Konflikte
der Erde? Weltgerechtigkeit aus Deutsch-
land – auf ein Erfolgsmodell deutet bis-
lang wenig. Nach über zwei jahren Pro-
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Kriegsherr in Gedanken
im ersten Prozess nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch

bröckelt die anklage gegen die beiden 
mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus ruanda. Von Beate Lakotta
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Trauernde nach Mord durch die „Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas“ im Ostkongo 2010



zessdauer, ohne aussicht, das Verfahren
in absehbarer zeit zu Ende zu bringen,
ächzt das Gericht unter der monströsen
Beweisaufnahme. 

um doch noch zu einem urteil zu ge-
langen, plant der 5. Strafsenat unter dem
Vorsitzenden jürgen Hettich nun, die
Vorwürfe einzudampfen: für den Mit -
angeklagten Straton Musoni, dem Ex-
 Vizepräsidenten der fDLr, auf den blo-
ßen Vorwurf einer Mitgliedschaft oder
rädelsführerschaft in einer ausländischen
terroristischen Vereinigung – wobei noch
nachgewiesen werden müsste, dass es sich
bei der fDLr um eine solche handelt;
und für Murwanashyaka von 16 auf 9 an-
klagepunkte. Nicht mehr verfolgt würden
ein teil der Vergewaltigungen, die fDLr-
Kämpfern zugeschrieben werden, aber
nur schwer zu beweisen sind, und der
Vorwurf, die fDLr habe Kindersoldaten
eingesetzt.

Doch selbst die übrigen Punkte scheint
das Gericht mit Skepsis zu betrachten.
insbesondere, so heißt es in einem recht-
lichen Hinweis, sei „bislang nicht ersicht-
lich“, wie die angeklagten von Deutsch-
land aus Befehle gegen den Willen der
Kommandierenden im Kivu-Gebiet „phy-
sisch hätten durchsetzen können“. 

Ein ehemaliger fDLr-Offizier mit dem
Kampfnamen rommel hatte bekundet,
niemals würde ein Militär Befehle eines
Politikers befolgen. Mehrere zeugen hat-
ten die „dramatische und unübersichtli-
che militärische Lage“ infolge zweier gro-
ßer Offensiven beschrieben, in denen die
kongolesische armee im jahr 2009 gegen
die fDLr vorging: die Befehlsketten un-
terbrochen durch fehlenden Handy-Emp-
fang und leere akkus, die truppe zer-
splittert und mit der eigenen Versorgung
beschäftigt. auch dies, so das Gericht,
„ruft zweifel hervor“, dass die Militärs
gehorcht hätten, wenn der Präsident von
Deutschland aus versucht hätte, Kriegs-
verbrechen per telefon zu verbieten.

um eine Verurteilung Murwanashyakas
nach dem Völkerstrafgesetzbuch nicht ins
unerreichbare zu rücken, hat das Gericht
eine art rettungsanker ausgeworfen: Es
komme auch ein „untauglicher Versuch“
als urteilsgrund in Betracht, nämlich „so-
weit er als Vorgesetzter oder vermeintli-
cher Vorgesetzter irrtümlich annimmt, er
könne den untergebenen an der tatbe-
gehung hindern, und trotzdem nichts un-
ternimmt“. 

Der Kölner Strafrechtler thomas Wei-
gend, der an der Entwicklung des deut-
schen Völkerstrafgesetzbuchs beteiligt
war, übersetzt das so: „unser Mann sitzt
in Mannheim auf der Couch, ist in Wahr-
heit eine unbedeutende figur, stellt sich
aber vor, wenn er jetzt zum telefon griffe,
würden die anderen im Kongo auf ihn hö-
ren und ihre taten bleiben lassen. Statt-
dessen tut er nichts. und dafür soll er ver-
urteilt werden: für den bloßen Gedanken.“ 

Bei einer Straftat, die sich im Kopf ab-
spiele, gebe es auch nichts mehr zu be-
weisen, sagt Weigend. „Die rechtspre-
chung geht da ein bisschen weit. in die-
sem fall beruht die Konstruktion noch
dazu auf einer Verkettung gewagter an-
nahmen.“ Hätte Murwanashyaka bei-
spielsweise gedacht, die Militärs hörten
nicht auf ihn – dann wäre die untätigkeit
kein strafbares unterlassen mehr. aber
lässt sich überhaupt nachweisen, dass ein
Mensch in Gedanken – und nur dort –
der große Kriegsherr war? 

Das Gericht verweist auf ein interview,
das der Präsident im November 2008 ei-
nem deutschen fernsehjournalisten gab.
Darin behauptete Murwanashyaka: „ich
bin der Präsident dieser Organisation, ich

weiß genau, was passiert.“ Doch viel-
leicht hat er damals nur angegeben. Be-
weisen müsste ihm der verantwortliche
Oberstaatsanwalt Christian ritscher erst
einmal, dass er von konkret bevorstehen-
den Mordaktionen, Vergewaltigungen
und Plünderungen durch seine fernen
truppen wusste. Schon das dürfte schwer
werden. 

Das Bundeskriminalamt hatte Murwa-
nashyakas telefone überwacht. Er sei im-
mer erst nach militärischen angriffen von
seinen truppenbefehlshabern informiert
worden, trug eine Beamtin vor. Man habe
keinen anhaltspunkt dafür gefunden,
dass er in die konkrete Planung militäri-
scher aktionen einbezogen gewesen sei. 

* 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart zu Be-
ginn der Hauptverhandlung 2011.

Mehrere zeugen hatten bestätigt, der
Präsident habe über die schmutzige Wahr-
heit des Dschungelkriegs nicht Bescheid
gewusst, er habe seine Leute angehalten,
gut mit den zivilisten zusammenzuleben.
Ein Beschluss, in dem es heißt, man solle
„mit Energie gegen jegliche form der
Übergriffe gegen zivile Bevölkerungsgrup-
pen kämpfen“, trägt seine unterschrift. 

Pure Propaganda, sagt der Staatsan-
walt, doch seine Beweisführung schwä-
chelt. Ermittler der Vereinten Nationen
stützen sich vor dem Stuttgarter Gericht
auf Berichte aus zweiter oder dritter
Hand. Wichtige zeugen reisen ab, bevor
die Verteidiger sie befragen können – und
tauchen nicht mehr auf. Wochenlang be-
fragte das Gericht per Videoschaltung
Vergewaltigungsopfer im Kongo, unter
ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht mal
das Gericht kennt ihre Namen oder ihren
aufenthaltsort. Die anklageschrift ent-
hält taten, die „zu einem nicht näher
feststellbaren zeitpunkt“ geschehen sein
sollen, in einer namenlosen Ortschaft. 

„Es ist unmöglich, solche Vorwürfe zu
objektivieren“, sagt Murwanashyakas
Verteidigerin ricarda Lang. 

Schon im Dezember 2011 war ein
Schatten auf das Verfahren gefallen, als
der internationale Strafgerichtshof in Den
Haag unter ähnlichen Vorgaben die an-
klage gegen den einstigen fDLr-Exeku-
tivsekretär Callixte Mbarushimana gar
nicht erst zuließ. 

am Ende dürften Prozesse wie dieser
auch ökonomische fragen aufwerfen –
und solche nach dem Sinn des Ganzen.
in frankfurt am Main etwa steht seit
zweieinhalb jahren ein Mann vor Ge-
richt, der als Bürgermeister in ruanda für
Massaker verantwortlich gewesen sein
soll, im jahr 1994. Das ist schwer zu ver-
mitteln: eine deutsche justiz, die ange-
sichts langer Verfahrensdauern perma-
nent auf ihre Überlastung verweist und
sich zugleich derartige Mammutverfahren
leistet – Prozesse, in denen hochbezahlte
richter, fünf pro Verfahren, dazu Ergän-
zungsrichter, Staatsanwälte, Verteidiger
und zahllose weitgereiste zeugen versu-
chen Sachverhalte aufzuarbeiten, die sich
irgendwann auf der Welt abgespielt ha-
ben sollen, an Orten, von denen die meis-
ten Bundesbürger noch nie gehört haben.

Die Kosten solcher Verfahren gehen in
die Millionen, das interesse der Öffent-
lichkeit geht gegen null. Kaum ein zu-
schauer oder Pressevertreter verirrt sich
je in die Sitzungen. und die Chancen,
die Wahrheit herauszufinden und Ge-
rechtigkeit herzustellen? 

Vielleicht, meint Strafrechtler Wei-
gend, werde dieses erste Verfahren nach
dem Völkerstrafgesetzbuch die Grenzen
der Strafjustiz aufzeigen: „Offenbar ist
unsere Strafprozessordnung nicht dazu
gemacht, Vorgänge, die so weit entfernt
sind, aufzuklären.“ ◆
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Angeklagter Murwanashyaka, Richter* 
Verbrechen in namenlosen Ortschaften

Deutschland


